
GaGGenauer WOCHe · 08. april 2020 · nr. 15    |   13

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER STADT GAGGENAU

Aus dem Standesamt
Eheschließungen März 2020
In der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2020 haben auf dem Stan-
desamt Gaggenau die folgenden Paare die Ehe geschlossen:
24.03.2020: Larissa Erna Lohner und Jan Göhner, Schlesierstr. 16, 
Gaggenau

Sterbefälle März 2020
In der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2020 wurde im Standesamt 
Gaggenau der Sterbefall folgender Personen beurkundet:

01.03.2020: Alexander Franz Julius Thom, Sebastian-Bach-Str. 9, 
Gaggenau
11.03.2020: Lydia Jorch, Landstr. 63, Gaggenau
12.03.2020: Gerlinde Erna Marianne Kraft geb. Lindner, Luisen-
str. 39, Gaggenau
12.03.2020: Harald Fritzinger, Brunnenstraße 74, Gaggenau
18.03.2020: Jürgen Klaiber, Willy-Brandt-Str. 14, Gaggenau
20.03.2020: Karolina Helena Herrmann geb. Hatz, Willy-Brandt-
Str. 23, Gaggenau
27.03.2020: Irma Erna Elisabeth Deuter geb. Böttcher, Bismarck-
str. 6, Gaggenau

Baulandumlegung „Heil VI“  
auf Gemarkung Gaggenau

Bekanntmachung
über die

Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes
Der Umlegungsplan – Umlegungskarte und Umlegungsver-
zeichnis – aufgestellt durch den Beschluss des Umlegungs-
ausschusses vom 17. Februar 2020, ist am 26. März 2020 für die 
nachfolgend aufgeführten Flurstücke unan fechtbar geworden:
1. Alter Bestand (Flurstücke gehen unter):
Flurstücke Nrn.
2178 (teilweise), 2179 (teilweise), 2180 (teilweise), 2182 (teilwei-
se), 2183 (teilweise), 2184 (teilweise), 2185 (teileise), 2186 (teilwei-
se), 2211 (teilweise), 2247 (teilweise),
2248 (teilweise), 2249, 2250, 2251/1, 2251/2, 2252, 2252/1, 2253, 
2254, 2255, 2255/1, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2311, 2312 und 
2312/1.
2. Neuer Bestand (Flurstücke erhalten Rechtskraft):
Flurstücke Nrn.
2178, 2179, 2180, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2211, 2247, 2248, 
10990, 10991, 10992, 10993, 10994, 10995, 10996, 10997, 10998, 
10999, 11000, 11001, 11002, 11003, 11004, 11005, 11006, 11007, 
11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 
11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027, 
11028, 11029, 11030, 11031, 11032, 11033 und 11035.
3. Ordnungsnummern
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 bis 9, 10, 10.1, 10.2 und 11 bis 18
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
der bisherige Rechtszustand durch den im Umlegungsplan 
vorgesehe nen Rechtszustand ersetzt, einschließlich der Einwei-
sung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Flur-
stücke.
Der Umlegungsplan tritt am Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung seiner Unanfechtbarkeit in Kraft.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Bekanntmachung des Zeitpunktes der Unanfecht-
barkeit des Umlegungsplans kann innerhalb von sechs Wochen 

nach dieser Bekanntmachung Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung gestellt werden. (§ 217 Abs. 2 Satz 2 BauGB)
Der Antrag ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim 
Umlegungsausschuss der Stadt Gaggenau, Hauptstraße 71, 
76571 Gaggenau, Zimmer 311, einzureichen.
Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den 
er gerichtet ist.
Er soll die Erklärung enthalten, inwieweit der Verwaltungsakt 
angefochten wird und einen bestimmten Antrag enthalten.
Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel an-
geben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen (§ 217 Abs. 3 
BauGB).
Über den Antrag entscheidet das Landgericht Karlsruhe, Kam-
mer für Baulandsachen, in Karlsruhe.
Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten 
oder eines Vertreters versäumt, so wird dessen Verschulden 
dem Vertretenen zugerechnet.

Gaggenau, 31. März 2020

Christof Florus
Oberbürgermeister

Verordnung der Landesregierung über  
infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO) 1*

vom 17. März 2020
(in der Fassung vom 28. März 2020)

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 
und 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert worden ist, wird 
verordnet:

§ 1
Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrichtungen 

und Kindertagespflegestellen

(1) Bis zum Ablauf des 19. April 2020 sind
1.  der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außerunter-

richtlicher und anderer schulischer Veranstaltungen an den 
öffentlichen Schulen, Schulkindergärten, Grundschulförder-
klassen und den Schulen sowie Schulkindergärten in freier 
Trägerschaft,

2. die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische Zwecke,
3.  der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertages-

pflege und
4.  der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen 

Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie 
Horte an der Schule untersagt.

(2) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für Schulen an 
nach § 28 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-
Württemberg anerkannten Heimen für Minderjährige, soweit 
die Schüler ganzjährig das Heim besuchen sowie Sonderpäd-
agogische Bildungs- und Beratungszentren mit Internat, die 
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ganzjährig geöffnet sind. Die Untersagung gilt ferner nicht 
für Schulen der Altenpflege, Altenpflegehilfe, Krankenpflege, 
Krankenpflegehilfe, Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege 
(Hebammen), Notfallsanitäter sowie Schulen zur Ausbildung 
von Medizinisch-technischen Assistenten und Pharmazeutisch-
technischen Assistenten, soweit dort Schüler und Schülerinnen 
geprüft und unterrichtet werden, deren Abschluss oder deren 
Kenntnisprüfung im Rahmen des Anerkennungsverfahrens 
ausländischer Berufsabschlüsse bis spätestens 30. Mai 2020 er-
folgen soll sowie für die Weiterbildung für Intensivkrankenpfle-
ger. Das Kultusministerium kann Ausnahmen von Absatz 1 für 
die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit 
den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, 
Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische 
Entwicklung, Schülerinnen und Schüler in längerer Kranken-
hausbehandlung sowie die entsprechenden Einrichtungen des 
frühkindlichen Bereichs zulassen, sofern dies aufgrund des be-
sonderen Förder- und Betreuungsbedarfs erforderlich ist.
(3) Das Kultusministerium kann zur Durchführung schulischer 
Abschlussprüfungen Ausnahmen von Absatz 1 sowie von § 4 Ab-
satz 1 zulassen. Dasselbe gilt für
1.  das Sozialministerium in Bezug auf Gesundheitsberufeschu-

len und Schulen für Sozialwesen sowie
2.  das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

im landwirtschaftlichen Bildungsbereich.

(4) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 ist der 
Betrieb für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, an 
Grundschulstufen von Sonderpädagogischen Bildungs- und Be-
ratungszentren, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten, 
und den Klassenstufen 5 und 6 der auf der Grundschule auf-
bauenden Schulen sowie Kinder in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege, sofern beide Erziehungsberechtigte 
oder die oder der Alleinerziehende in Bereichen der kritischen 
Infrastruktur im Sinne von Absatz 6 tätig und nicht abkömmlich 
sind. Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberech-
tigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte 
aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehindert ist; 
die Entscheidung über die Zulassung einer solchen Ausnahme 
trifft unter Anlegung strenger Maßstäbe die Gemeinde, in der 
die Einrichtung ihren Sitz hat. Für diese Kinder wird eine Notbe-
treuung bereitgestellt, die sich auf den Zeitraum des Betriebs im 
Sinne des Absatz 1 erstreckt, den sie ersetzt, und darüber hinaus 
auch die Ferienzeiträume umfasst. Die Notbetreuung findet in 
der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bisher besuchte, durch 
deren Personal in möglichst kleinen Gruppen statt; Ausnahmen 
hiervon sind nur bei objektiver Unmöglichkeit zulässig. Bei dem 
gemeinsamen Verzehr von Speisen bei einer Notbetreuung ist 
sicherzustellen, dass
1.  die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand von min-

destens 1,5 Metern zwischen den Tischen und
2.  Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindes-

tens 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet ist.
Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertagesstätten-
verordnung kann in der Notbetreuung abgewichen werden, so-
fern die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dennoch uneinge-
schränkt möglich ist.

(5) Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß Absatz 4 sind 
Kinder,
1.  die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, 

wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 
14 Tage vergangen sind, oder

2.  die sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in einem 
Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Insti-
tut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet aus-
gewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 

14 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft 
wird, oder

3.  die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Tempe-
ratur aufweisen.

(6) Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind insbeson-
dere
1.  die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) be-

stimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informati-
onstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und 
Versicherungswesen, Transport und Verkehr,

2.  die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegeri-
schen Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung 
dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der 
Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch soweit 
sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-
KritisV hinausgeht,

2a.  die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungs-
losenhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des Zwölften Buchs 
Sozialgesetzbuch erbringen, sowie gemeindepsychiatrische 
und sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die ei-
nem Versorgungsvertrag unterliegen, und ambulante Ein-
richtungen und Dienste der Drogen- und Suchtberatungs-
stellen,

3.  Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, 
Justizvollzugs- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen 
sowie notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseins-
vorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 
1 Nummer 4 IfSG), soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn 
oder Arbeitgeber unabkömmlich gestellt werden,

4.  Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall-/Ret-
tungswesen einschließlich Katastrophenschutz sowie die 
Einheiten und Stellen der Bundeswehr, die mittelbar oder 
unmittelbar wegen der durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 
verursachten Epidemie im Einsatz sind,

5. Rundfunk und Presse,

6.  Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV 
und den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der 
lokalen Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr einge-
setzt werden,

7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie

8. das Bestattungswesen.

(7) Das Kultusministerium kann über die in Absatz 6 genannten 
Bereiche hinaus weitere Bereiche der kritischen Infrastruktur la-
geangepasst festlegen.

(8) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher besuch-
te Einrichtung einem Betriebsverbot unterliegt und für die nach 
den Absätzen 1 bis 7 keine Ausnahme vorgesehen ist, dürfen die 
betreffenden Einrichtungen nicht betreten. Die Personensorge-
berechtigten haben für die Beachtung der Betretungsverbote 
zu sorgen.

(9) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der Untersagung nach 
Absatz 1 zu verlängern sowie deren Bedingungen festzulegen 
und die Ausgestaltung der Notbetreuung nach den Absätzen 4 
und 5 anzupassen. Das Recht der zuständigen Behörden, wei-
tergehende Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz an-
zuordnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 2
Hochschulen

(1)  Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen 
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für angewandte Wissenschaften, der DHBW und den Aka-
demien des Landes wird bis zum 19. April 2020 ausgesetzt; 
bereits begonnener Studienbetrieb wird bis zu diesem Zeit-
punkt unterbrochen. Online-Angebote sind weiterhin mög-
lich. Über die Nachholung von ausgefallenen Veranstaltun-
gen und Prüfungen entscheidet die Hochschule in eigener 
Verantwortung. Die Hochschulen sorgen dafür, dass die 
Studentinnen und Studenten alle im Sommersemester 2020 
vorgesehenen Studienleistungen erbringen können und 
zugleich die Studierbarkeit gewährleistet ist. Mensen und 
Cafeterien bleiben bis zum 19. April 2020 geschlossen. Die 
Landesbibliotheken bleiben bis 19. April 2020 für den Pub-
likumsverkehr geschlossen. Online-Dienste können für die 
wissenschaftliche Nutzung geöffnet bleiben.

(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der Un-
tersagung nach Absatz 1 zu verlängern sowie Ausnahmen in 
begründeten Einzelfällen zuzulassen. Zur Durchführung von 
Abschlussprüfungen können ferner Ausnahmen von Absatz 1 
sowie von § 4 Absatz 1 zugelassen werden
1.  vom Innenministerium in Bezug auf die Hochschule der Poli-

zei BadenWürttemberg und
2.  vom Justizministerium in Bezug auf die Hochschule für 

Rechtspflege Schwetzingen.
Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnah-
men nach dem Infektionsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hier-
von unberührt.

§ 3
Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Veranstal-

tungen und sonstigen Ansammlungen
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit ei-
ner weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis 
der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen 
Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Min-
destabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
(2) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen 
und sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Perso-
nen vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtages 
und der Gebietskörperschaften verboten. Ausgenommen sind 
Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen, wenn deren 
teilnehmende Personen
1.  in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, 

Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder
2.  in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspart-
ner oder Partnerinnen oder Partner. Die Untersagung nach Satz 
1 gilt namentlich für Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen 
Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie öffentlichen und priva-
ten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich.

(3) Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 
2 sind Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusam-
menkünfte, wenn
1.  sie der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs 

oder der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder der Daseinsfür- oder -vorsorge oder

2.  dem Betrieb von Einrichtungen, soweit er nicht nach dieser 
Verordnung untersagt ist, zu dienen bestimmt sind. Satz 1 
Nummer 1 gilt insbesondere für Veranstaltungen, Ansamm-
lungen und sonstige Zusammenkünfte der Gerichte, Staats-
anwaltschaften, der Notarinnen und Notare des Landes. Er 
gilt außerdem für Veranstaltungen, die der medizinischen 
Versorgung dienen wie beispielsweise Veranstaltungen zur 
Gewinnung von Blutspenden, wenn geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen im Sinne von § 4 Absatz 5 getrof-
fen werden.

(4) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, 
Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer 
Glaubensgemeinschaften sind grundsätzlich untersagt. Das 
Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung unter Auflagen zum Infektionsschutz 
abweichende Regelungen von den Absätzen 1 und 2 für Veran-
staltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Moscheen, 
Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemein-
schaften sowie für alle Bestattungen, Totengebete, Leichenwa-
schungen sowie Aufbahrungen festzulegen.

(5) Die zuständigen Prüfungsbehörden können unbeschadet 
der Regelungen in §§ 1 und 2 zur Durchführung berufsqualifizie-
render Staatsprüfungen, einschließlich der Kenntnisprüfungen, 
Ausnahmen von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sowie 
§ 4 Absatz 1 Nummer 2 zulassen.

(6) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund 
unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom 
Verbot nach den Absätzen 1 und 2 zulassen. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn
1.  Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrecht-

erhaltung der kritischen Infrastruktur im Sinne von § 1 Absatz 
6 dienen oder

2.  es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen han-
delt und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist.

§ 3a
Reiseverbote bei ausländischen Risikogebieten

(1) Fahrten und Reisen aus einem Risikogebiet im Ausland nach 
RKI-Klassifizierung in das Gebiet oder durch das Gebiet des 
Landes Baden-Württemberg sind mit Ausnahme der Fahrten 
zur Arbeitsstelle, zum Tätigkeits- oder Beschäftigungsort, zum 
Wohnsitz oder zum Bestimmungs- oder Ausgangsort einer Wa-
renlieferung sowie in besonders begründeten Härtefällen aus 
privaten Gründen (z.B. familiärer Todesfall) verboten.

(2) Es sind nur solche Fahrten gestattet, die bei vernünftiger Be-
trachtung geeignet sind, die Arbeitsstelle, den Tätigkeits- oder 
Beschäftigungsort, den Wohnsitz oder den Bestimmungs- oder 
Ausgangsort einer Warenlieferung möglichst schnell und sicher 
zu erreichen. Unterbrechungen der Fahrten, insbesondere zu 
Einkaufs- oder Freizeitzwecken, sind untersagt.
(3) Bei Fahrten zur Arbeitsstelle, zum Tätigkeits- oder Beschäf-
tigungsort ist die ausgefüllte und unterschriebene Pendlerbe-
scheinigung der Bundespolizei oder der ausgefüllte Berechti-
gungsschein des Landes Baden-Württemberg zur Einreise in die 
Bundesrepublik Deutschland zum Zwecke der Berufsausübung 
mitzuführen, bei Fahrten mit einem Kraftfahrzeug ist die Pend-
lerbescheinigung oder der Berechtigungsschein gut sichtbar 
hinter der Frontscheibe auszulegen.

§ 4
Schließung von Einrichtungen

(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 19. April 
2020 untersagt:
1.  Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, The-

ater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,
2.  Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Akade-

mien, Fortbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Musik-
schulen und Jugendkunstschulen,

3. Kinos,
4.  Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, Sau-

nen,
5.  alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, 

insbesondere Fitnessstudios sowie Tanzschulen, und ähnli-
che Einrichtungen,
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6. Jugendhäuser,
7. öffentliche Bibliotheken,
8.  Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken, 

Wettvermittlungsstellen,
9. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen,
10.  Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, Eisdie-

len, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen,
11.  Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter 

von Freizeitaktivitäten (auch außerhalb geschlossener Räu-
me), Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen,

12.  alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht zu 
den in Absatz 3 genannten Einrichtungen gehören, insbeson-
dere Outlet-Center,

13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze,
14.  Frisöre, Tattoo-/Piercing-Studios, Massagestudios, Kosme-

tikstudios, Nagelstudios, Studios für kosmetische Fußpflege 
sowie Sonnenstudios,

15.  Beherbergungsbetriebe, Campingplätze und Wohnmobil-
stellplätze; eine Beherbergung darf ausnahmsweise zu ge-
schäftlichen, dienstlichen oder, in besonderen Härtefällen, 
zu privaten Zwecken erfolgen und

16. Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr.

(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung den Betrieb weiterer Einrichtun-
gen zu untersagen oder den Betrieb von der Einhaltung von 
Auflagen abhängig zu machen.
(3) Von der Untersagung nach Absatz 1 sind ausgenommen:
1.  der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke einschließlich 

Bäckereien, Metzgereien mit Ausnahme von reinen Wein- und 
Spirituosenhandlungen,

2. Wochenmärkte und Hofläden,
3.  Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche des Online-

Handels,
4. Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten,
4a.  Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige öffentli-

cher Einrichtungen, wobei § 1 Absatz 4 Satz 5 entsprechende 
Anwendung findet,

5. Ausgabestellen der Tafeln,
6.  Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Hörgeräteakustiker, 

Optiker und Praxen für die medizinische Fußpflege,
6a. Einzelhändler für Gase, insbesondere für medizinische Gase,
7. Tankstellen,
8.  Banken und Sparkassen sowie Servicestellen von Telekom-

munikationsunternehmen,
9.  Reinigungen und Waschsalons, 9a. Einrichtungen des Polizei-

vollzugsdienstes, die zu Übungs- und Ausbildungszwecken 
sowie zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erforderlich 
sind,

10. der Zeitschriften- und Zeitungsverkauf,
11. Raiffeisenmärkte und Landhandel,
12. Verkaufsstätten für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf und
13. der Großhandel. 
Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sortiments-
teile, deren Verkauf nicht nach Satz 1 gestattet ist, verkauft wer-
den, wenn der erlaubte Sortimentsteil überwiegt; diese Stellen 
dürfen dann alle Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich 
auch verkaufen. Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des 
Sortiments überwiegt, darf der erlaubte Teil allein weiter ver-
kauft werden, wenn eine räumliche Abtrennung möglich ist. 
Die Öffnung ist an allen Sonn- und Feiertagen beschränkt auf 
den Zeitraum von 12 bis 18 Uhr zulässig, sofern eine Öffnung der 

jeweiligen Einrichtungen an Sonn- und Feiertagen nicht ohne-
hin schon nach sonstigen Vorschriften zulässig ist. Die Öffnung 
von Einkaufszentren und Kaufhäusern ist nur für die in Satz 1 
genannten Ausnahmen erlaubt. Das Wirtschaftsministerium 
wird ermächtigt, dazu Auflagen festzulegen.

(3a) Poststellen und Paketdienste dürfen abweichend von Ab-
sätzen 1 bis 3 ihren Betrieb aufrechterhalten. Wird die Poststelle 
oder der Paketdienst zusammen mit einer nach Absatz 1 unter-
sagten Einrichtung betrieben, darf diese, mit Ausnahme von für 
den Brief- und Paketversand erforderlichen Nebenleistungen, 
nicht betrieben werden, wenn die mit dem Betrieb der Poststel-
le oder dem Paketdienst erwirtschafteten Umsätze einschließ-
lich Nebenleistungen im Vergleich zu denen, die durch den Ver-
kauf des Sortiments der untersagten Einrichtung erwirtschaftet 
werden, eine untergeordnete Rolle spielen; keinesfalls dürfen 
zusätzlich zu Poststellen oder Paketdiensten Einrichtungen ge-
mäß Absatz 1 Nummern 9 und 14 betrieben werden.

(4) Dienstleister, Handwerker und Werkstätten können in vol-
lem Umfang ihrer Tätigkeit nachgehen, soweit sie nicht in Ab-
satz 1 genannt sind.
(5) Sofern eine Tätigkeit oder der Betrieb einer Einrichtung nach 
den Absätzen 3 bis 4 zulässig ist, haben die Betriebe und Ein-
richtungen mit Kundenverkehr in geschlossenen Räumen dar-
auf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten 
der Zutritt gesteuert und Warteschlangen vermieden werden. 
Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass ein Abstand von 
möglichst 2 Metern, mindestens 1,5 Metern zwischen Personen 
eingehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen 
vorhanden sind. Von den Vorgaben des Mindestabstands sind 
solche Tätigkeiten ausgenommen, bei denen eine engere kör-
perliche Nähe nicht zu vermeiden ist, insbesondere solche im 
Zusammenhang mit der Erbringung von Heil- und Hilfsmitteln 
und Pflegehilfsmitteln, der Erbringung ärztlicher, zahnärztli-
cher, psychotherapeutischer, pflegerischer und sonstiger Tä-
tigkeiten der Gesundheitsversorgung und Pflege im Sinne des 
Fünften und des Elften Buchs Sozialgesetzbuchs sowie der Er-
bringung von Assistenzleistungen im Sinne des Neunten Buchs 
Sozialgesetzbuchs einschließlich der Ermöglichung von Blut-
spenden.

§ 5
(aufgehoben)

§ 6
Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen

(1) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 
IfSG sowie teilstationäre Einrichtungen für Menschen mit Pfle-
ge- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen ein-
schließlich Kurzzeitpflege dürfen grundsätzlich nicht mehr zu 
Besuchszwecken betreten werden. Über den Zugang zu
1.  Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fach-

krankenhäuser für Gerontopsychiatrie,
2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie
3.  kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern, je-

weils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entschei-
det die Leitung der jeweiligen Einrichtung.

(2) Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf oder mit Behinderungen sowie von einem An-
bieter verantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaften 
nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz dürfen nicht mehr 
zu Besuchszwecken betreten werden. Die Einrichtungen können 
den Zutritt zu Besuchszwecken erlauben, wenn geeignete Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen werden können.

(3) Der Zutritt von externen Personen zu den in Absatz 1 und 2 
genannten Einrichtungen aus sonstigen, insbesondere berufli-
chen oder familiären Gründen ist nur in Ausnahmefällen und 
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mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung gestattet. Im Falle 
der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen zum 
Infektionsschutz zu treffen.

(4) Den in § 7 genannten Personen ist der Zutritt zu den in Ab-
satz 1 und 2 genannten Einrichtungen untersagt. Wenn diese 
Personen eine Einrichtung zum Zweck der Behandlung oder 
Aufnahme betreten wollen, ist vorab das Einverständnis der 
Einrichtung einzuholen. Ausnahmen von Satz 2 dürfen nur in 
Notfällen gemacht werden. Soweit möglich, sind auch in diesen 
Fällen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen.

(5) Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung 
und des Pflegebetriebs können in der Einrichtung tätige Per-
sonen, denen nach Absatz 4 der Zutritt untersagt wäre, nach 
Abwägung die berufliche Tätigkeit in der Einrichtung unter 
Beachtung von Schutzmaßnahmen fortsetzen. Die Entschei-
dung über die Fortsetzung der Tätigkeit und die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen trifft die Einrichtung.

(6) Ausnahmen von den Absätzen 1, 2 und 4 können durch die 
Einrichtungen für nahestehende Personen im Einzelfall, bei-
spielsweise im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Beglei-
tung eines erkrankten Kindes und unter Auflagen zugelassen 
werden. In Fällen nach Absatz 4 sind zwingend geeignete Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen.

(7) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Um-
feld von Pflege werden, soweit sie als Gruppenangebote durch-
geführt werden, aufgrund einer erhöhten Ansteckungsgefahr, 
insbesondere für die besonders betroffenen vulnerablen Grup-
pen, einstweilen eingestellt. Zu den nach Satz 1 eingestellten 
Angeboten zählen insbesondere:
1.  Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Elften 

Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XI) in Verbindung mit § 6 Absatz 
1 der Unterstützungsangebote-Verordnung (UstA-VO) wie

    a) Betreuungsgruppen (für Personen mit überwiegend kog-
nitiven Einschränkungen, z.B. demenziell erkrankte pflegebe-
dürftige Menschen) und

   b) Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Freizeitausfahr-
ten für behinderte und pflegebedürftige Menschen;

2.  Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 SGB XI in Verbindung mit § 7 UstA-VO, soweit sie als Grup-
penveranstaltung angelegt sind, und

3.  Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Verbindung mit 
§ 8 UstA-VO.

(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnungen weitere Regelungen zum Schutz 
gefährdeter Personen vor einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu tref-
fen und die Regelungen in diesem Paragraphen zu ändern.
(9) Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, ist durch 
die Einrichtungen in einer vor Zutritt gut sichtbaren Weise, bei-
spielsweise durch einen auffälligen Aushang an den Zugangs-
türen, zu informieren.

§ 7
Betretungsverbote

In den in § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten Einrichtungen 
gilt, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein ge-
nerelles Betretungsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 
Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen 
Regionen im Inland nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben, 
die Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder die Symptome 
eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur zeigen.

§ 8
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnah-

men zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von dieser 
Verordnung unberührt. Für den Erlass von Maßnahmen nach 
dem Infektionsschutzgesetz ist das Sozialministerium zustän-
dige oberste Polizeibehörde. Das Sozialministerium übt die 
Fachaufsicht für Maßnahmen der nach § 1 Absatz 6 der Verord-
nung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz zuständigen Ortspolizeibehörden aus.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des In-
fektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Absatz 1 sich im öffentlichen Raum aufhält,
2.  entgegen § 3 Absatz 2 an einer Veranstaltung oder sonstigen 

Ansammlung von jeweils mehr als fünf Personen teilnimmt,
3.  entgegen § 3 Absatz 6 Auflagen zum Schutz vor Infektionen 

nicht einhält,
4. entgegen § 3a Absatz 1 und 2 Fahrten und Reisen vornimmt,
5.  entgegen § 3a Absatz 3 die Pendlerbescheinigung oder den 

Berechtigungsschein nicht mitführt,
6. entgegen § 4 Absatz 1 eine Einrichtung betreibt,
7.  eine aufgrund von § 4 Absatz 2 in Verbindung mit einer 

Rechtsverordnung des Sozialministeriums untersagte Ein-
richtung betreibt oder eine Auflage für den Betrieb einer Ein-
richtung nicht einhält,

8. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 oder 3 Sortimentsteile verkauft,
9. entgegen § 4 Absatz 3a Satz 2 eine Einrichtung betreibt,
10. entgegen § 4 Absatz 5 nicht darauf hinwirkt, dass zwischen Per-

sonen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird,
11.  entgegen § 6 Absätze 1, 2 und 4 eine der dort genannten Ein-

richtungen betritt,
12.  entgegen § 6 Absatz 7 Betreuungs- und Unterstützungsan-

gebote im Vor- und Umfeld von Pflege anbietet, oder
13. entgegen § 7 eine der genannten Einrichtungen betritt.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung vom 16. März 2020 au-
ßer Kraft.

§ 11
Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft. Sofern 
in dieser Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten 
die Maßnahmen bis zum Außerkrafttreten der Verordnung.
(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, den Termin des Außerkrafttretens zu ändern.

Stuttgart, den 17. März 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
Kretschmann

Strobl Sitzmann
Dr. Eisenmann Bauer
Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut
Lucha Hauk 
Wolf Hermann
Erler

1* nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Erlass der Dritten 
Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-
Verordnung vom 28. März 2020 (notverkündet gemäß § 4 des 
Verkündungsgesetzes und abrufbar unter www.baden-wuert-
temberg.de/corona-verordnung)
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Berichtigung der Bekanntmachung  
der 2. Nachtragshaushaltssatzung  
der Großen Kreisstadt Gaggenau  
für die Haushaltsjahre 2019/2020
vom 06. April 2020
Die Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung der 
Großen Kreisstadt Gaggenau für die Haus halts jahre 2019/2020 
vom 26. März 2020 (Gaggenauer Woche vom 2. April 2020, Sei-
ten 11 und 12) ist wie folgt zu berichtigen:
1. In § 1 Nr. 2 ist nach dem Wort Finanzhaushalt das Jahr „2019“ 
durch das Jahr „2020“ zu ersetzen.
2. Nach § 5 ist das Datum „10. November 2019“ durch das Datum 
„10. März 2020“ zu ersetzen.
Die berichtigten Textstellen sind in verstärkter Schrifttype dar-
gestellt.

Gaggenau, den 06. April 2020

Christof Florus
Oberbürgermeister

ENDE DER AMTLICHEN  
BEKANNTMACHUNGEN

KULTUR

Neuer Termin für Murgl-Kindertheater 
Peppa Pig
Das für Di., 21. Apr., geplante Familienmusical „Peppa Pig – Die 
Überraschungsparty“ von Theater auf Tour aus Darmstadt in 
der Jahnhalle musste aufgrund der aktuellen Lage mit dem 
Coronavirus abgesagt werden. Der neue Termin ist am Mi., 28. 
Okt., 2020. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den 
Ersatztermin. Für Fragen steht das Kulturamt Gaggenau zur 
Verfügung unter kulturamt@gaggenau.de oder Tel.: 07225 962-
513.

 
Der Ersatztermin für "Peppa Pig - Die Überraschungsparty" ist am 
28. Oktober. Foto: Wim Lanser

Neues aus der Stadtbibliothek

Interaktives Lernen von Zuhause aus  
mit der Stadtbibliothek Gaggenau
Über die BROCKHAUS-Datenbank stehen besonders für Schüle-
rinnen und Schüler neben der Enzyklopädie und dem Jugendle-
xikon ein sehr interessantes Online-Angebot bereit:

Lebendige Referate für  
folgende Schulfächer:
• Biologie
• Chemie
• Deutsch
• Englisch
• Französisch
• Gemeinschaftskunde, Geografie, Geschichte, Griechisch
• Kunst 
• Latein
• Mathematik, Musik
• Philosophie, Physik
• Religion / Ethik
• Wirtschaft / Recht
Für jedes dieser Schulfächer gibt es eine Vielzahl ausgearbeite-
ter Referate im Angebot, so zum Beispiel für das Fach Biologie 
folgende Referatsthemen:

• Abhängigkeit und Sucht, Adrenalin, Alkoholische Gärung 
am Beispiel Bier, Auge

• Bakterien, Bienen, Biodiversität, Biokraftstoffe, Blut
• Cholesterin und andere Sterine, Chromosomen, Computer-

tomografie
• Darwin, Charles, DNA
• Elefanten, Ernährung, Evolution des Menschen
• Gentechnologie
• Haustiere, Humboldt, Alexander von
• Immunsystem, Insekten, Ionenkanäle
• Korallenriffe
• Linné, Carl von, Lorenz, Konrad
• Mendel, Gregor, Mikroskop
• Neozoen
• ökologischer Fußabdruck, Ökosystem, Ölpest
• Ozonloch
• Quallen
• Radiokohlenstoffmethode
• Schildkröten
• Sexuell übertragbare Infektionen (STI), Spinnen, Symbiose
• Tierwanderungen
• Überfischung
• Vitamine
• Vogelzug
• Wirbellose

 
 Foto: Foto Fabry


